
Lebensmittelhygiene-Verordnung (LMHV) (BGbl. I Nr. 56 aus 1997) Auszug 

§ 1 Geltungsbereich  
 

(1) Diese Verordnung gilt für die hygienischen Anforderungen an das gewerbsmäßige Herstellen, 
Behandeln und In-Verkehr-Bringen von Lebensmitteln, mit Ausnahme des Gewinnens von 
Lebensmitteln.  
(2) Diese Verordnung gilt auch für die Durchführung betriebseigener Maßnahmen und Kontrollen.  
(3) Rechtsvorschriften des Bundes, die für das Herstellen, Behandeln oder In-Verkehr-Bringen 
bestimmter Lebensmittel von den Vorschriften dieser Verordnung abweichende oder zusätzliche 
hygienische Anforderungen vorschreiben, bleiben unberührt. Diese Verordnung gilt jedoch, soweit in 
anderen Rechtsvorschriften enthaltene hygienische Anforderungen an das Herstellen, Behandeln oder 
In-Verkehr-Bringen oder Anforderungen an betriebseigene Maßnahmen und Kontrollen, die 
Gegenstand dieser Verordnung sind, nicht mindestens den Vorschriften dieser Verordnung 
entsprechen.  
 

§ 2 Begriffsbestimmungen  
 

Im Sinne dieser Verordnung sind  
1. Betriebsstätten:  
a) Einrichtungen, in denen Lebensmittel hergestellt, behandelt oder in den Verkehr gebracht werden, 
mit Ausnahme der unter Buchstabe b genannten Betriebsstätten, und  
b) ortsveränderliche oder nichtständige Einrichtungen wie Verkaufszelte, Marktstände, mobile 
Verkaufseinrichtungen, Verkaufsfahrzeuge sowie Verkaufsautomaten, in denen Lebensmittel 
hergestellt, behandelt oder in den Verkehr gebracht werden;  
2. nachteilige Beeinflussung:  
eine ekelerregende oder sonstige Beeinträchtigung der einwandfreien hygienischen Beschaffenheit 
von Lebensmitteln, wie durch Mikroorganismen, Verunreinigungen, Witterungseinflüsse, Gerüche, 
Temperaturen, Gase, Dämpfe, Rauch, Aerosole, tierische Schädlinge, menschliche und tierische 
Ausscheidungen sowie durch Abfälle, Abwässer, Reinigungs-, Desinfektions-, Pflanzenschutz- und 
Schädlingsbekämpfungsmittel oder ungeeignete Behandlungs- und Zubereitungsverfahren;  
3. leichtverderbliche Lebensmittel:  
Lebensmittel, die in mikrobiologischer Hinsicht in kurzer Zeit leicht verderblich sind und deren 
Verkehrsfähigkeit nur bei Einhaltung bestimmter Temperaturen oder sonstiger Bedingungen erhalten 
werden kann;  
 

§ 4 Betriebseigene Maßnahmen und Kontrollen  
 

1. Wer Lebensmittel herstellt, behandelt oder in Verkehr bringt, hat durch betriebseigene Kontrollen 
die für die Entstehung gesundheitlicher Gefahren durch Faktoren biologischer, chemischer oder 
physikalischer Natur kritischen Punkte im Prozessablauf festzustellen und zu gewährleisten, dass 
angemessene Sicherungsmaßnah-men festgelegt, durchgeführt und überprüft werden.  
1.6 Oberflächen, einschließlich der Oberflächen von Einrichtungen, die mit Lebensmitteln in 
Berührung kommen, sind in einwandfreiem Zustand zu halten und müssen leicht zu reinigen 
und erforderlichenfalls zu desinfizieren sein. Sofern erforderlich, sind für Oberflächen von 
Einrichtungen hygienisch unbedenkliche, glatte und abwaschbare Materialien zu verwenden.  
… 
4. Über die Vorschriften der Nummern 1 bis 3 hinaus müssen Räume in Betriebsstätten, in denen 
leichtverderbliche Lebensmittel hergestellt oder unverpackt behandelt oder in Verkehr gebracht 
werden, folgenden Anforderungen genügen:  
4.1 Die Fußböden müssen wasserundurchlässig und zu desinfizieren sein. Sie müssen so beschaffen 
sein, dass eine angemessene Ableitung des Abwassers möglich ist.  
4.2 Die Wandflächen sind mit glatten, wasserundurchlässigen und abwaschbaren Materialien zu 
versehen.  
4.3 Die Decken und Deckenvorrichtungen müssen leicht zu reinigen sein.  
4.4 Fenster und Öffnungen, die  ins Freie geöffnet werden können, müssen mit zu 
Reinigungszwecken leicht entfernbaren Insektengittern ausgestattet sein.  
4.5 Türen und Fenster müssen leicht zu reinigen sein und erforderlichenfalls zu desinfizieren sein.. Sie 
müssen erforderlichenfalls mit  glatten und Wasser abstoßenden Oberflächen versehen sein.  
4.6 Für Oberflächen von Einrichtungen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sind glatte und 
abwaschbare Materialien zu verwenden. Die Oberflächen müssen zu desinfizieren sein.  
…  


